
m. R""""","", - _ AussdndI 

4. ersucht den Generalsekretär llIIßerdem, die Ansichten 
der Mitgliedstaateq zu der Frage einzuholen, wie die Leit\iulen 
und Empfehlungen betreffend objektive Informationen über 
militlIrische Angelegenheiten umgesetzt werden können, 
namentlich insbesondere auch zu der Frage, wie die Be
teiligong an dem System der Vereinten Nationen fiIr die 
standardisierte Berichterstattung über Militlirausgabeo gestärkt 
und erweitert werden kann, und der Generalversammlung auf 
ihrer einundt1lnfzigsten Thgung einen diesbezüglichen Bericht 
vOIZUlegen; 

5. besChließt, den Punkt "Objektive Informationen über 
militärische Angelegenheiten, insbesondere die Thmsparenz 
der Militärausgaben", in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
einundfllnfzigsten Thgong aufzunehmen. 

90. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

·49/67. WI""""""haftJlch-teclmlsehe Neuentw1cldungen und 
Ihre Auswirktmgen auf die lntematIonale Sicher
heit 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf, daß sie auf ihrer zehnten Sonderta
gung, der ersten Sondertagung über Abrüstung, einmütig 
betont hat, daß fiIr den Abrüstungsprozeß sowohl qualitative 
als auch quantitative Maßnahmen wichtig sind, 

Im Hinblick darauf, daß wissenschaftlich-technische 
Neueotwicklungen sowohl fiIr zivile als auch fiIr militlIrische 
Zwecke genutzt werden können und daß auf zivile Anwen
dungsmöglichkeiten ausgerichtete Fortschritte auf wissen
schaftlich-technischem Gebiet gewahrt und gefördert werden 
müssen, 

mit Besorgnis darilber, daß technische Errungenscbaften 
militllrische Anwendungsmllglichkeiten bieten, was zu 
perfekteren Waffen und neueo Walfensystemen fßhren könnte, 

unter Betonung des Inte.t ,es der internationaleo Gemein
schaft an diesem Thema sowie der Notwendigkeit, wissen
schaftlich-technische Neuentwicklungen, die negative Aus
wirkungen auf das Sicherheitsklima und auf den Rüstungs
begrenzungs- und Abrüstungsprozeß haben können, genau ZU 
verfolgen und wissenschaftlich-technische Neneotwicklungen 
auf nutzbringende Anwendungszwecke hinzuIenken, 

betonend, daß der in ihrer Resolution 43n7 A vom 
7. Dezember 1988 enthaltene Vorschlag Forschungs- und 
Entwicklungsbemühungen, die fiIr friedliche Zwecke unter
nommen werden, nicht beeinträchtigt, 

mit dem Ausdruck des Bedauerns darüber, daß die Abrü
stnngskommission nicht in der Lage gewesen ist, aufgrnnd 
ihrer Beratungen zu dem Thgesordnungspunkt "Die Rolle von 
WJSSeDSChaft und Technologie im Kontext der internationalen 
Sicherheit, der Abrüstung und anderer damit zusammenhlln
gender Gebieten. Richtlinien zu entwickeln, 

Ube17.eugt, daß sich echte Nichtverbreitung nur dann 
erreichen 1lIßt, wenn die Weitergabe von Spitzentechnologie 

• Offide/Jes Proto/coU tkr Generalversammlung. NBlI1Ill1IIMudgste 
T_g. BeIlage 42 (A/49/42), Ziffer 22 (ZIffer 6 des zItieIIen T ..... ). 

mit militllrischen Anwendungsmög\ichkeiten im Binklang mit 
allgemein akzeptierten, multilateral ausgehandelten nichtdis
ktiminiereoden Rechtsakten erfolgt, 

I. begrl4fJt den Bericht des Generalselaetllrs mit dem 
TItel "WISSenSChaftlich-technische Neueotwic~ und ihre 
Auswirkungen auf die internationale Sicherheit" ,der gemIiß 
ihrer Resolution 48/66 vom 16. Dezember 1993 vorgelegt 
wurde; 

2. teilt voll und ganz die Auffassung, daß die Anwen
dung neuer Thchnolngieo zur qualitativen Verbesserung von 
Waffensystemen den Bemühungen om die Rednzierung und 
Beseitigung der bestehenden Arsenale zuwider1liuft"; 

3. ersucht den GeneraIsekretil wissenschaftIic-teclmiscbe 

Neueotwicklungen zu verfolgen und unter Zugrnndeiegung der 
Kriterien, die der Genera1versammlung auf ihrer fDnfund
vierzigsten Thgung vorgelegt wurden7, eine enlSptechende 
Evaluierung vorzunehmen und der Versammlung auf ihrer 
fDnfzigsten Thgung einen Bericht vOIZUlegen; 

4. ersucht den Generalsekretär llIIßerdem, eine Daten
bank mit den Namen interessierter Forschungseinrlchtungen 
und Sachvers1l!ndigen zu erstellen, mit dem Ziel, Thmsparenz 
und internationale Zusammenarbeit bei der Anwendung von 
wissenschaftlich-technischen Neuentwicklungen zur Verfol
gung von Abrüstungszielen, wie etwa der BeseItigung von 
Waffen, der Rüstnngskonversion und der Verifikation ZU 
fiIrdern; 

5. bittet alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär ihre 
Anffassungen und Evaluierungen mitzuteilen; 

6. beschließt, den Punkt "WISSenSChaftlich-technische 
Neuentwicklungen und ihre Auswirkungen auf die interna
tionale Sicherheit" in die vorläufige Thgesordnnng ihrer 
fDnfzigsten Thgong aufzunehmen. 

9O.P~ 
15. Dezember 1994 

49/68. Die Rolle 'fon WIssenschaft und ThehnIk im Kon
text der internationalen S1eherheIt. der Ablilstuug 
und anderer damit ZIIIIIUDIIleJIh GebIete 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolmionen 47/44 vom 9. De
zember 1992 und 48/67 vom 16. Dezember 1993, 

Kelllltnis nehmend von dem Bericht der Abrüstungs
kommission über ihre Arbeits1agung 1994", insbesondere über 
die Tätigkeit der Arbeitsgrnppe II zu 'Thgesordnungspunkt 5 
mit dem 'fitel "Die Rolle von WISSenschaft und Thchnik im 
Kontext der internationalen Sicherheit, der Abrüstung und 
anderer damit zusammenhängender Gebiete"', 

, N49/502. 

• Ebd., Ziffer 7. 
1 A/4S/S68. 
• Offide/Jes ProtokoU tkr Generalversamml:mg. N~gste 

Tagung. Beflage 42 (A/49142) • 

• Ebd.. Ziffer 22. 
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in der ErwlJgung, daß Wissenschaft und Thchnik an sich als 
neutral gelten, daß wissenschaftlich-technische Neuentwick
lungen sowohl zivile als anch militllrische Anwendungs
möglichkeiten haben können und daß wissenschaftlich
technische Fortschritte zugunsten ziviler Anwendungsmöglich
keiten aufrechterhalten und gefördert werden milssen, 

eingedenk. dessen, daß die Anwendung von WlSIlCDSCbaft 
und Technik ffIr Massenveraichbmgswaffen und konventionel
le Waffen nicht zu einer exzessiven und destabilisierenden 
Akkumulierung von Waffen f1Ihren darf, durch die quantitative 
Aufstockung oder qualitative Verbesserung von Waffen, die 
deu Weltfrieden und die internationale Sicherheit bedrohen, 

in der Erkenntnis, daß Fortschritte bei der Anwendung von 
WlSSCIISCbaft und Thchnik maßgeblich zur Durchfllhrung von 
RÜSbmgskontroll- und Abrüstengsübereinkünften beitragen, 
unter anderem anf dem Gebiet der Beseitigong von Waffen, 
der Rüstungskonversion und der Verifikation, 

sich dessen bewqfJt, daß internationale Transfers von 
friedlichen Zwecken dienenden spitzentechnologischen 
Produkten, Dienst\eistengen und Know-how ffIr die wirt
schaftliche und soziale Entwicklung der Staaten wichtig sind, 

daran erinnernd, daß die Normen und Richtlinien ffIr den 
Transfer von Spitzentechnologie mit militllrischen Anwen
dungsmöglichkeiten den legitimen Anforderungen im Hinblick 
auf die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit Rechnung tragen sollten, ohne dabei jedoch den 
Zugang zu spitzentechnologischen Produkten, Dienst\eisbm
gen und Know-how ffIr friedliche Zwecke zu verstellen, 

sich dessen bewußt, daß die Liefer- und Empfllngerstaaten 
ihre Zusammenarbeit anf diesem Gebiet verbessern sollten, 
indem sie sich entschlossen und gemeinsam dazu verpfIichten, 
zu verhindern, daß ausschließlich friedlichen Zwecken 
dienende 'Il:aosfers von Spitzentechnologie mit militllrischen 
Anwendungsmöglichkeiten nicht in nichtfriedliche Anwen
dungsmöglichkeiten umgelenkt werden, und daß diese 
Zusammenarbeit auf klar festlegten, ausgewogenen Rechten 
und Pflichten, geeigneten Maßna1unen zur Herstellung von 
Transparenz und zur Verifikation, anf Ausgewogenheit und 
Fairneß und auf vorhersehbaren Anreizen und Vorteilen 
beruhen sollte, 

I. erkllirt, daß wissenschaftlich-technische Errungen
schaften zugonsten der gesamten Menschheit genutzt werden 
sollten, um die bestandfähige wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung aller Staaten zu fIIrdern und die internationale 
Sicherheit zu gewährleisten, und daß die internationale 
Zusammenarbeit bei der Nutzung von WISI1Cnschaft und 
Technik durch den Transfer und Austausch von technischem 
Know-how ffIr friedliche Zwecke gefördert werden sollte; 

2. bittet die Mitgliedstaaten, zusätzliche Anstrengongen 
zu unternehmen, um WlSI1Cnschaft und Thchnik ffIr Abrü
stungszwecke einzusetzen und interessierten Staaten Abrü
stengstechnologien zur Verfllgong zu stellen; 

3. empfiehlt den Mitgliedstaaten, völkerrechtsgemäße 
einzelstaatliche Maßnalunen zur Regulierung des Transfers 
von Spitzentechnologie mit militllrischen Anwendungs
möglichkeiten zu verabschieden und anzuwenden, um mög
lichst sicherzustellen, daß diese Thmsfers den Weltfrieden und 
die internationalen Sicherheit nicht untergraben und der 

Zugang zu friedlichen Zwecken dienenden spitzentechnologi
schen Produkten, Dienstleistungen und Know-how nicht 
verstelJt wird; 

4. bittetdie Mitgliffistaale1) mUJetriem, den multilaleralen 
Dialog auszuweiten, der auf die Entwicklung allgemein 
annehmbarer Nonnen oder Richtlinien zur Regelung des inter
nationalen Thmsfers von Spitzentechnologie mit militllrischen 
Anwendungamöglichkeiten abzielt; 

5. ermutigt die Vereinten Nationen, im Rahmen beste
hender Mandate die Anwendung von Wissenschaft und 
Thchnik ffIr friedliche Zwecke zu fIIrdern; 

6. beschließt, den Punkt "Die RoIJe von WlSI1Cnschaft 
und Technik im Knntext der internationalen Sicherheit, der 
Abrüstung und anderer damit Zllsammenhängender Gebiete" 
in die vorlilufige Thgesordnung ihrer filnfzigsten Thgung 
aufzunehmen. 

. 90. Plenarsitvmg 
15. Dezember 1994 

49/69. Änderung des Vertrages iIber das Verbot von 
Kernwaffenversuehen In der AtmosphlIre, Im 
Weltraum und unter Wasser 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/106 vom 15. De
zember 1989, 45/50 vom 4. Dezember 1990, 46/28 vom 
6. Dezember 1991,41/46 vom 9. Dezember 1992 und 48/69 
vom 16. Dezember 1993, 

mit dem erneuten Ausdruck Ihrer Obe/T,eugung, daß einem 
Vertrag über das umfassende Verbot von Keroversuchen im 
HinhIick auf die Einstellung des nuklearea WettrOstens und die 
Erreichung des Ziels der nuklearen Abrüsteng höchster 
Vorrang zukommt, 

unter Hinweis auf die zentrale Rolle der Vereinten Natio
nen auf dem Gebiet der nuIdearen Abrüsteng und insbesondere 
bei der Einste1Iung aller Keroversuchsexplosionen sowie auf 
die unermüdlichen Bemilhungen der nichtstaatlichen Organisa
tionen um die Herbeifilhrung eines Vertrages über das nmfas.. 
sende Verbot von Keroversuchen, 

Im Bewußtsein der weltweit zunehmenden Sorge um den 
Zustand der Umwelt und die negativen Umweltfolgen, welche 
Keroversuche gehabt haben und in Zukunft haben köunen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1910 (XVIII) vom 
TI. November 1963, in der sie den am 5. Auguat 1963 unter
zeichneten Vertrag über das Verbot von Kerowaffenversuchen 
in der Atmospbllre, im Weltraum und unter Wassert. mit 
Genugtuung zur Kenntnis genommen und gebiIligt hat und in 
der sie die Konferenz des Achtzehn-Nationen-Abrüstungs
ausschussesll ersucht hat, dringend ihre Verhandlungen fort-

10 V_ Natiomm, Trtat)I Serles, VoI. 480, Nr. 6964. 
11 Am 26. August 1969 beschlolI dlo iCoDferenz des AcIt1zebn-NatIonen

AbtUstaagsenssclmsses. sieb in "Konferenz des AlJrOstongsa, SB t".gscs'" 
umznbenonnen Von der _ Sondet1aguog der ClonentIversommIuog an 
wurde _ V~ "AJnf1sttrogsanFB" gemmnt. Seit dem 
7. Febtuar 1984 trigt der Abri's1nuasH1Isscbnß die Pmdrlnmng 
"~. 




